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6. der Täter wegen ungesetzlichen Grenzübertritts bereits 
bestraft ist.“

Der bisherige Absatz 3 des § 213 wird Absatz 4.

36. §214 Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„(1) Wer die Tätigkeit staatlicher Organe durch Gewalt oder 
Drohungen beeinträchtigt oder in einer die öffentliche Ord
nung gefährdenden Weise eine Mißachtung der Gesetze be
kundet oder zur Mißachtung der Gesetze auffordert, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung, Haftstrafe, Geldstrafe oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer gegen Bürger wegen ihrer 
staatlichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit oder wegen ihres 
Eintretens für die öffentliche Ordnung und Sicherheit mit 
Tätlichkeiten vorgeht oder solche androht.

(3) Wer zusammen mit anderen eine Tat nach den Absät
zen 1 oder 2 begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah
ren bestraft.“

37. Im § 215 wird im Absatz 1 das Wort „Gruppe“ durch die 
Worte „Zusammenrottung von Personen“ und im Absatz 2 
das Wort „Gruppe“ durch das Wort „Zusammenrottung“ er
setzt.

38. §216 Absätze 1 und 3 erhalten folgende Fassung:
„(1) In schweren Fällen des Widerstandes gegen staatliche 

Maßnahmen, der Beeinträchtigung staatlicher oder gesell
schaftlicher Tätigkeiten oder des Rowdytums wird der Täter 
mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren be
straft.

Ein schwerer Fall liegt vor, wenn
1. durch die Tat die öffentliche Ordnung oder das sozialisti

sche Gemeinschaftsleben durch Verbreitung von Unruhe 
unter der Bevölkerung in besonderem Maße gefährdet 
wird; —

2. die Tat von mehreren begangen wird, die sich zur wieder
holten Begehung von Straftaten nach §§ 212, 214 oder 215 
zusammengeschlossen haben;

3. der Täter Rädelsführer ist;
4. der Täter wegen einer Tat nach §§ 212, 214, 215 oder 217 

Absatz 2 bereits mit Freiheitsstrafe bestraft ist.“
„(3) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Bedeutung 

oder die Tat weniger schwerwiegend, kann der Täter mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Verurteilung auf Bewäh
rung, mit Haftstrafe oder mit Geldstrafe bestraft werden.“

. 39. § 217 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:
„(1) Wer sich an einer die öffentliche Ordnung und Sicher

heit beeinträchtigenden Ansammlung von Personen beteiligt 
und sie nicht unverzüglich nach Aufforderung durch die 
Sicherheitsorgane oder andere zuständige Staatsorgane verläßt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verur
teilung auf Bewährung, mit Haftstrafe oder mit Geldstrafe 
bestraft.

(2) Wer eine Zusammenrottung organisiert oder anführt 
(Rädelsführer), wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu acht Jahren bestraft.“

40. § 218 erhält folgende Fassung:

„§ 218
Zusammenschluß zur Verfolgung gesetzwidriger Ziele

(1) Wer eine Vereinigung oder Organisation bildet oder 
gründet oder einen sonstigen Zusammenschluß von Personen 
herbeiführt, fördert oder in sonstiger Weise unterstützt oder 
darin tätig wird, um gesetzwidrige Ziele zu verfolgen, wird, 
sofern nicht nach anderen Bestimmungen eine schwerere

Strafe vorgesehen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, 
Verurteilung auf Bewährung, mit Haftstrafe oder mit Geld
strafe bestraft.

(2) Rädelsführer werden mit Freiheitsstrafe von einem bis 
zu acht Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.
Anmerkung: Eine andere unbefugte Gründung oder Förde

rung der Tätigkeit von Vereinigungen ohne gesetzwidrige 
Zielstellung kann als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.“

41. § 219 erhält folgende Fassung:

„§ 219
Ungesetzliche Verbindungsaufnahme

(1) Wer zu Organisationen, Einrichtungen oder Personen, 
die sich eine gegen die staatliche Ordnung der Deutschen 
Demokratischen Republik gerichtete Tätigkeit zum Ziele set
zen, in Kenntnis dieser Ziele oder Tätigkeit in Verbindung 
tritt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, Verurteilung 
auf Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft
1. wer als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 

Nachrichten, die geeignet sind, den Interessen der Deut
schen Demokratischen Republik zu schaden, im Ausland 
verbreitet oder verbreiten läßt oder zu diesem Zweck 
Aufzeichnungen herstellt oder herstellen läßt;

2. wer Schriften, Manuskripte oder andere Materialien, die 
geeignet sind, den Interessen der Deutschen Demokrati
schen Republik zu schaden, unter Umgehung von Rechts
vorschriften an Organisationen, Einrichtungen oder Per
sonen im Ausland übergibt oder übergeben läßt.

(3) Der Versuch ist im Falle des Absatzes 2 Ziffer 2 straf
bar.“

42. § 220 erhält folgende Fassung:

„§ 220
Öffentliche Herabwürdigung

(1) Wer in der Öffentlichkeit die staatliche Ordnung oder 
staatliche Organe, Einrichtungen oder gesellschaftliche Organi
sationen oder deren Tätigkeit oder Maßnahmen herabwürdigt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verur
teilung auf Bewährung, Haftstrafe, Geldstrafe oder mit öffent
lichem Tadel bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer Schriften, Gegenstände odei 
Symbole, die geeignet sind, die staatliche oder öffentliche 
Ordnung zu beeinträchtigen, das sozialistische Zusammenleben 
zu stören oder die staatliche oder gesellschaftliche Ordnung 
verächtlich zu machen, verbreitet oder in sonstiger Weise an
deren zugänglich macht.

(3) Ebenso wird bestraft, wer in der Öffentlichkeit Äuße
rungen faschistischen, rassistischen, militaristischen oder re
vanchistischen Charakters kundtut oder Symbole dieses Cha
rakters verwendet, verbreitet oder anbringt.

(4) Wer als Bürger der Deutschen Demokratischen Repu
blik die Tat nach Absatz 1 oder 3 im Ausland begeht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, Verurteilung auf Be
währung oder mit Geldstrafe bestraft.“

43. § 225 Absatz 1 erhält ab Ziffer 2 folgende Fassung:

„2. eines Verbrechens gegen die Deutsche Demokratische Re
publik (§§ 96 bis 105, 106 Absatz 2, 107, 108, 109 Absatz 2, 
HO);

3. eines Verbrechens gegen das Leben (§§ 112, 113);
4. eines Verbrechens des schweren Raubes (§ 128 Absatz 1 

Ziffern 1 und 2);


